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Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 

 

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG  

für das Zutagefördern und Entnehmen von Grundwasser zur Trink- und 

Brauchwasserversorgung des Ortsteils Oberthingau des Marktes Unterthingau sowie von 

Teilen der Stadt Marktoberdorf auf Flur-Nr. 590/3 Gemarkung Oberthingau, Markt 

Unterthingau (Quelle Mährenleiten) 

 

Der Wasserbeschaffungsverband Oberthingau beantragt wie bisher die Bewilligung zur 

Grundwasserentnahme aus der sog. Quelle Mährenleiten (Flur-Nr. 590/3 Gemarkung 

Oberthingau) zur Trink- und Brauchwasserversorgung des Ortsteils Oberthingau und zur 

Mitversorgung eines Teils der Stadt Marktoberdorf. Die Stadt Marktoberdorf versorgt aus der 

Quelle die Ortsteile der Versorgungszone HB Geisenried (Geisenried, Engratsried, Hattenhofen) 

und der Versorgungszone HB Ronried (Ronried, Leuterschach, Fechsen). Dem 

Wasserbeschaffungsverband war zuletzt vom 20.08.1987 eine bis 31.12.2016 befristete 

Bewilligung erteilt worden; seither gilt bis zur Entscheidung in der Hauptsache die Zulassung des 

vorzeitigen Nutzungsbeginns. Beantragt wird nun die Entnahme von max. 636.000 m³/a (bisher 

max. 530.000 m³/a).  

 

Das Landratsamt Ostallgäu hatte im Rahmen dieses Verfahrens gemäß §§ 5, 7 Abs. 1 i. V. m. 

Anlage 1 Nr. 13.3.2 UVPG eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht 

durchzuführen. Hierbei ist überschlägig zu prüfen, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung der 

in Anlage 3 zum UVPG genannten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Entscheidung zu berücksichtigen wären.  

Das Landratsamt Ostallgäu kam nach seiner Einschätzung zu dem Ergebnis, dass durch das 

Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. Die Anlage 

wird seit Jahrzehnten betrieben, ohne dass Nachteile bekannt wurden. Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist damit nicht erforderlich.  

Diese Feststellung, die der Öffentlichkeit bekannt zu geben ist, ist nicht selbständig anfechtbar (§ 

5 Abs. 2, 3 UVPG).  

 

 

Rudolf Haitel 

Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 

 

 


